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@studentin1234: Warum ist ein duales Studium etwas anderes? Es ist doch die selbe Situation.
Du hast einen abgeschlossene Ausbildung willst Teilzeit arbeiten und gleichzeitig studieren.
Nichts andres habe ich damals gemacht (Vordiplom mit Beendigung der Ausbildung und
Hauptstudium mit halber Stelle nebenher und 100€ netto) und werde es ab Oktober wieder tun.

Des Weiteren schreibst du einmal, dass du 1200€ zur Verfügung hättest und dann wieder nur
680€ mit einer halben Stelle. Was stimmt denn jetzt?

Außerdem schreibst du "Entweder 20 Stunden Arbeit und Studium oder kein Status als
Vollzeitstudent". Die Uni interessiert es überhaupt nicht, wie viel du nebenbei arbeitest. Bei
denen wirst du als Vollzeitstudent geführt.
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